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#ST# Bundesbeschluss
über die Ergänzung der Bundesverfassung durch

die Artikel 22ter und 22«°«ter

(Verfassungsrechtliche Ordnung des Bodenrechts)

(Vom 21. März 1969)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

in Anwendung der Artikel 85, Ziffer 14,118 und 121, Absatz l, der Bundes-
verfassung,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 15. August 1967 ̂

beschliesst:

I

In die Bundesverfassung werden folgende Bestimmungen aufgenommen :

Art.22ter

1 Das Eigentum ist gewährleistet.
2 Bund und Kantone können im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Befug-

nisse auf dem Wege der Gesetzgebung im öffentlichen Interesse die Enteignung
und Eigentumsbeschränkungen vorsehen.

3 Bei Enteignung und bei Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung
gleichkommen, ist volle Entschädigung zu leisten.

Art. 22quater
1 Der Bund stellt auf dem Wege der Gesetzgebung Grundsätze auf für eine

durch die Kantone zu schaffende, der zweckmässigen Nutzung des Bodens und
der geordneten Besiedlung des Landes dienende Raumplanung.

a Er fördert und koordiniert die Bestrebungen der Kantone und arbeitet
mit ihnen zusammen.

3 Er berücksichtigt in Erfüllung seiner Aufgaben die Erfordernisse der
Landes-, Regional- und Ortsplanung.
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a
Dieser Beschluss wird der Abstimmung des Volkes und der Stände unter-

breitet.
Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Standerat,

Bern, den 21. März 1969

Der Präsident : C. Clavadetscher
Der Protokollführer : Sauvant

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 2I.März 1969

Der Präsident: M.Aebiseher

Der Protokollführer: F.Koehler
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